
 
 
 

Die Anmeldestelle Chemikalien ist die gemeinsame Anlauf- und Verfügungsstelle für Chemikalien des BAFU, BAG und SECO. 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Anmeldestelle Chemikalien 

 

Gesuch um Zulassung ZN für den Parallelhandel 

(Art. 13a Abs. 1bis VBP; SR 813.12)  

 

Dieses Formular betrifft Biozidprodukte gemäss Art. 13a  Abs. 1bis VBP ,die identisch mit einem nach 

den Übergangsregelung in der Schweiz zugelassenen Referenzprodukt sind (Zulassung ZN), UND in 

einem EU- oder EFTA-Mitgliedstaat (Ursprungsstaat) nach den dortigen nationalen Bestimmungen in 

Verkehr gebracht werden.  

 

Identisch heisst, das Biozidprodukt stimmt mit dem Referenzprodukt vollständig überein hinsichtlich: 1 

• Zusammensetzung  

• Es wird von demselben Unternehmen, von einem angeschlossenen Unternehmen oder unter 

Lizenz nach demselben Herstellungsverfahren hergestellt. 

• Verwenderkategorie (Publikum, Gewerbe) 

• Einsatz (Innenräume, Ställe, Spitäler, in Kühlsystemen, usw.) 

• Produktarten 

• Art der Zubereitung (Aerosol, Pulver, usw.). 

• Es ist mit seiner Grösse, dem Material und der Form der Verpackung hinsichtlich potenzieller 

negativer Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder auf die Umwelt 

identisch oder gleichwertig. 

 

Die Zulassung für den Parallelhandel ZN erfolgt zu denselben Bedingungen und Auflagen, wie sie für 

das Referenzprodukt zur Anwendung kommen. 

 

 
1 Wenn das Referenzprodukt für mehrere Verwendungsarten, Verwenderkategorien und/oder mehrere Produktarten zugelassen 
wurde, muss das identische Produkt nicht unbedingt für alle beantragt werden. Es wird aber keine Zulassung für den Parallelhandel 
ZN für Verwendungsarten, Verwenderkategorien bzw. Produktarten erteilt, für die das Mutterprodukt nicht zugelassen wurde. 
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1 Identität der Gesuchstellerin  

1.1 Angaben zur Firma welche um eine Zulassung ZN für den Parallelhandel ersucht:  

Unternehmens-ID CHE- 

CID im Produkteregister Chemikalien2  C- 

Firmenbezeichnung  

 

Zusatz  

Strasse, Nr.  

PLZ  

Ort  

 

 

1.2 Kontaktperson: 

Vorname  

Name  

E-Mail  

Telefonnummer  

 

 

 

 
2 Sie sind als Melderin im Produkteregister qualifiziert (für Biozidprodukte) und besitzen somit eine CID. Falls Sie diese nicht 
kennen, so loggen Sie sich unter www.rpc.admin.ch ein, Startseite → Biozidprodukt. Sie finden die CID überhalb der 
Angaben zu Ihrer Firmenadresse. Falls Ihre Firma noch nicht als Melderin für Bioziprodukte qualifiziert ist, bemühen Sie 
sich erst darum und kehren Sie anschliessend wieder hierher zurück. 
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/chemikalienregister-rpc/neue-seite-
benutzerkonten.html  
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2 Identität des Produkts  

2.1 Handelsname des  Biozidproduktes, welches mit einer Zulassung ZN für den 
Parallelhandel in Verkehr gebracht werden soll:  

 

 

 

2.2 Angaben zum Referenzprodukt welches in der Schweiz nach den 
Übergangsbestimmungen bereits zugelassen ist: 

Zulassungsinhaberin  

Handelsname  

CPID  

Zulassungsnummer  CHZ 

 

 

2.3 Angaben zum Produkt, das in einem EU- oder EFTA-Mitgliedstaat (Ursprungsstaat) 
nach den dortigen nationalen Bestimmungen in Verkehr gebracht wird: 

Inverkehrbringungsland  

Inverkehrbringerin Name und Adresse  

 

 

Handelsname  

Registrationsnummer im 
Inverkehrbringungsland oder andere 
Indentifikatoren (z.B. die deutsche N-
Nummer). Quelle bezeichnen 

 

 

 

Weitere Informationen mit welchem die 
Angaben überprüft werden können z.B. 
URL zu Webseiten, Beilagen etc.  
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3 Herstellung 

3.1 Herstellerin des Biozidprodukts, welches mit einer Zulassung für den Parallelhandel 
ZN in Verkehr gebracht werden soll: 

 

Das Produkt wird vom Hersteller des Referenzprodukts hergestellt; oder 

Das Produkt wird von einem Dritten hergestellt. Wenn zutreffend bitte angeben:  

 

Name der Firma  

Adresse  

Land  

Telefon/E-Mail  

Bemerkungen  

 

 

 

 

Ich wünsche die Verfügung der Anmeldestelle Chemikalien in folgender Sprache: 

Deutsch Französisch Italienisch 

Nur eine Wahl möglich. Falls oben stehendes Feld nicht korrekt ausgefüllt ist, wird die Verfügung in 
der Sprache des eingereichten Formulars ausgestellt. 

Für die Bearbeitung eines Gesuches fallen Gebühren nach der Chemikaliengebühren-
Verordnung (ChemGebV, SR 813.153.1) an.  

 

 

Titel / Vorname / Name 

 

 

Funktion 

 

 

Unterschrift 

 

 

 

 

 

Per E-Mail an: cheminfo@bag.admin.ch 

 

Falls keine elektronisch qualifizierte elektronische Signatur nach dem Bundesgesetz über die 
elektronische Signatur (ZertES) eingesetzt wird (z.B. SwissID), bitte dieses Formular ausdrucken 
und von Hand unterschreiben und einsenden an:  

 

cheminfo@bag.admin.ch  

 

Ablehnungshinweis: www.disclaimer.admin.ch/index.html 
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